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 Der Gemeinderat von Langnau im Emmental  
erlässt gestützt auf Art. 93 Abs. 2 der Gemeinde-
verordnung des Kantons Bern und Art. 53 der 
Gemeindeverfassung vom 10. Juni 2001  
folgende 
 

 Verordnung über den 
Museumsfonds 
 
(ehemals Fonds Heimatmuseum und Gönner-
fonds Chüechlihus) 
 
 

 
 
Gegenstand  
und Zweck 

Art. 1 
 
1Der Fonds Heimatmuseum sowie der Gönner-
fonds Chüechlihus wurden aufgrund von verän-
derten Rahmenbedingungen zusammengelegt 
zum Museumsfonds. 
 
2Angelehnt an die ursprünglichen Zweckbestim-
mungen bezweckt der Museumsfonds die Förde-
rung der Bestrebungen des Regionalmuseums 
Chüechlihus. Die Gelder können für den Betrieb 
des Museums, insbesondere die Anschaffung 
von Sammelgut und Anschauungsmaterial sowie 
spezielle Projekte und Veranstaltungen des Mu-
seums, verwendet werden. 
 
 

 
 
Bestand  
und Speisung 

Art. 2 
 
1Der Bestand des Museumsfonds ist aus der je-
weiligen Bilanz der Gemeinde ersichtlich. Das 
Fondskapital kann zur Zweckerreichung vollstän-
dig verwendet werden. 
 
2Der Fonds wird vorwiegend aus Spendengel-
dern, Geschenken und Legaten sowie den ent-
sprechenden Kapitalzinsen gespiesen.  
 
 

 
 
Zuständigkeiten 

Art. 3 
 
Über die Entnahmen aus dem Fonds entscheidet 
der Museumsleiter oder die Museumsleiterin ge-
meinsam mit dem Gemeindeschreiber oder der 
Gemeindeschreiberin endgültig. 
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Buchführung und  
Revision 

Art. 4 
 
Die Buchführung des Fonds erfolgt durch die Fi-
nanz- und Einwohnerdienste (Finanzverwaltung) 
der Gemeinde Langnau. Die Revision obliegt im 
Rahmen der Buchprüfung der vom Gemeinderat 
eingesetzten externen Revisionsstelle. 
 
 

 
 
Inkrafttreten 

Art. 5 
 
1Die Verordnung über den Museumsfonds tritt mit 
der Genehmigung der Fonds-Zusammenlegung 
bzw. der damit zusammenhängenden Fonds-
Zweckänderung durch das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung des Kantons Bern in Kraft. 
 
2Mit dem Inkrafttreten werden alle widerspre-
chenden Vorschriften, insbesondere Ziffer 5 des 
Einsetzungserlasses für die Museumskommissi-
on vom 31. Mai 1999 und die Verordnung über 
den Gönnerfonds Chüechlihus vom 21. Okto-
ber 2008 aufgehoben. 

 
 
Langnau i.E., den 15. Februar 2021 
 
 
Im Namen des Gemeinderates 
 
 
 
Walter Sutter Samuel Buri 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
Genehmigung Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern 
 
Die Zweckänderung bzw. die Zusammenlegung der unselbständigen Stiftun-
gen "Fonds Heimatmuseum" und "Gönnerfonds Chüechlihus" zum "Museums-
fonds" wurde gestützt auf Art. 78 Abs. 3 des kantonalen Gemeindegesetzes 
am 05. Juli 2021 durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kan-
tons Bern bewilligt.  
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Bescheinigung 
 
Der Gemeinderat hat am 15. Februar 2021 der Zusammenlegung des "Fonds 
Heimatmuseum" und des "Gönnerfonds Chüechlihus" zum "Museumsfonds" 
zugestimmt. Die entsprechende durch das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung des Kantons Bern am 05. Juli 2021 bewilligte Zweckänderung bzw.  
Zusammenlegung von unselbständigen Stiftungen ist am 15. Juli 2021 im An-
zeiger Oberes Emmental publiziert worden. Innert der 30-tätigen Frist sind 
keine Beschwerden eingegangen. 
 
 
Langnau i.E., 27. August 2021 
 
 
Präsidialabteilung 
 
 
Samuel Buri 
Gemeindeschreiber 
 
 


